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1. Die Brutto-Entschädigung der Tageseltern beträgt Fr. 7.75 pro Betreuungsstunde. Darin enthalten 

ist ein Ferienentgelt von Fr. 0.60 und ein (einkommensteuerfreier) Spesenanteil von Fr. 2.35. Der 

sozialabgabepflichtige Bruttolohn liegt folglich bei Fr. 5.40 und die Netto-Entschädigung bei Fr. 7.35 

pro Betreuungsstunde. 

Die pauschale Entschädigung pro Übernachtung (20.00h bis 07.00h) beläuft sich auf Fr. 25.-. 

 

2. Es kommen folgende Mahlzeiten-Entschädigungen zur Anwendung: 

 

 Frühstück Znüni * Mittagessen Zvieri * Nachtessen 

0 bis 4 Jahre Fr. 2.00 Fr. 1.50 Fr. 4.00 Fr. 1.50 Fr. 3.00  

5 bis 6 Jahre Fr. 2.00 Fr. 1.50 Fr. 5.50 Fr. 1.50 Fr. 4.00  

7 bis 8 Jahre Fr. 2.00 Fr. 2.00 Fr. 7.00 Fr. 2.00 Fr. 4.00  

9 bis 11 Jahre Fr. 2.50 Fr. 2.00 Fr. 7.50 Fr. 2.00 Fr. 4.00  

Ab 12 Jahren Fr. 3.50 Fr. 2.00 Fr. 8.50 Fr. 2.00 Fr. 5.00  

* Znüni und Zvieri können vom Tageskind auch selbst mitgebracht werden. 

Säuglinge: Die Verpflegung wird von den Eltern mitgebracht oder nach den effektiven Kosten 

verrechnet. 

 

3. Betreuungskosten:  Die Ermittlung des einkommensabhängigen Betreuungs-Tarifs erfolgt einmal 

pro Jahr im 2. Quartal und tritt jeweils per 1. Juli in Kraft. Der Tarif basiert i.d.R. auf Ziffer 790 (Staat) 

der aktuellen Steuererklärung gemäss Selbstdeklaration (ausserordentliche Abzüge wie z.B. für 

Liegenschaftsunterhalt oder PK-Einkäufe können nicht geltend gemacht werden).  

Bei nicht-stetiger Einkommensentwicklung (Mutterschaftsurlaub, Arbeitslosigkeit etc.) wird auf Lohn-
unterlagen abgestellt, wobei ein Abzug von Fr. 700.- pro Kind zur Anwendung kommt.  

Veränderungen der Einkommensverhältnisse und der relevanten Lebensumstände sind 

meldepflichtig, entsprechende Anpassungen des Betreuungs-Tarifs bleiben vorbehalten. 

 
Bei Konkubinatsverhältnissen werden die Partner-Einkommen  wie folgt veranlagt: 

- Konkubinat mit gemeinsamem Kind: beide Einkommen werden zusammengezählt 

- Konkubinat bis zu 2 Jahren: Zuschlag von Fr. 1'500.- auf das Elterneinkommen 

- Konkubinat von 2 Jahren und mehr: beide Einkommen werden zusammengezählt 

 

Es gelten folgende Tarif-Eckwerte: 

- Minimaltarif:  Fr. 2.60 pro Std. und Kind (monatl. Netto-Eink. bis Fr. 2165.-) 

- Maximaltarif:  Fr.  10.50 pro Std. und Kind (monatl. Netto-Eink. ab Fr. 8860.-) 

- Kostendeckender Tarif:  Fr.  8.40 pro Std. und Kind (monatl. Netto-Eink. ca. Fr. 7080.-) 

 

Liegt der individuell ermittelte Betreuungs-Tarif unter dem kostendeckenden Tarif, so kann – vor 

Abschluss des Betreuungsvertrages – bei der Wohngemeinde ein Defizitbeitrag (maximal Fr. 5.80 

pro Betreuungsstunde) beantragt werden. 


